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Öffentliche Bekanntmachung

Gemeinde Leutersdorf

Satzung 
zur Festlegung der Grenzen des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Leutersdorf, Bereich „Könneritz Gut“ 
Oberleutersdorf 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Bauge-
setzbuch (Klarstellungssatzung)
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1353) und des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsG-
VBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), beschließt der Gemeinde- 
rat Leutersdorf folgende Satzung:

§ 1  Räumlicher Geltungsbereich
Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Leu-
tersdorf im Bereich „Könneritz Gut“, Oberleutersdorf werden 
gemäß den in der nebenstehenden Karte (M 1:2.000) ersichtli-
chen Darstellungen festgelegt. Maßgeblich ist die dem Innen-
bereich unmittelbar zugewandte Teillinie (durchgehende 
schwarze Linie). Die Karte ist Bestandteil der Satzung.

§ 2  Zulässigkeit von Vorhaben
Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die 
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) 
nach § 34 BauGB.

§ 3  Inkrafttreten
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Absatz 3 
BauGB in Kraft.

Abgrenzung Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB
Der beigefügte Lageplan stellt die maßstabslose Lage des Geltungsbereiches 

der Satzung dar und dient nur der Information.

Jedermann kann die Satzung bei der Gemeindeverwaltung Leu-
tersdorf, Sachsenstraße 9, 02794 Leutersdorf während der übli-
chen Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen.

Hinweise: 
Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschriften des § 44 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch die Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungs- 
ansprüchen wird hingewiesen. Weiterhin wird darauf verwiesen, dass nach § 4 
Absatz 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzu-
ngen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Sächs-
GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als An-
fang an gültig zustande gekommen gelten. Das gilt nicht wenn:

 1. Die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
 2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung  

 oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
 3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO  

 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
 4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Leutersdorf, den 30.08.2022
                                             
 

Scholze, Bürgermeister

Gemeinde Leutersdorf

Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss und Öffentli-
che Auslegung des Entwurfs der Au-
ßenbereichssatzung „Folge“
Der Gemeinderat Leutersdorf hat in seiner Sitzung am 29.08.2022 
die Aufstellung der Außenbereichssatzung „Folge“ gem. § 35 
Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen und den Satzungs-
entwurf zur öffentlichen Auslegung bestimmt.
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem beigefügten Über-
sichtsplan nachrichtlich wiedergegeben. Maßgebend für den Gel-
tungsbereich ist allein die zeichnerische Festsetzung im Entwurf 
der Außenbereichssatzung.
Ziel der vorliegenden Außenbereichssatzung ist es, für die im Gel-
tungsbereich gelegenen bebauten Grundstücke eine moderate Ent-
wicklung zu ermöglichen, dies jedoch unter der ausdrücklichen 
Prämisse, dass die bestehende Bebauungsstruktur erhalten bleibt. 
Dementsprechend sollen vorrangig über die gegenwärtige Rechts-
lage hinausgehende Möglichkeiten zur Gebäudebestandssiche-
rung, Umnutzung, Wiedernutzung bei längerem Leerstand und 
zum Wiederaufbau von Gebäuden geschaffen werden. Punktuelle 
Ergänzungen innerhalb der Bebauungsstruktur sollen möglich sein.

Übersichtskarte                                                                        

 Standort Plangebiet Außenbereichssatzung
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Flurstückskarte

Abgrenzung Geltungsbereich

Der beigefügte Lageplan stellt die maßstabslose Lage des Gel-
tungsbereiches der Satzung dar und dient nur der Information zu 
Übersichtszwecken.

Mit der Aufstellung der Satzung wird keine Zulässigkeit von 
Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Maß-
gabe des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
des Landesrechts unterliegen, begründet. Ebenso wird kein 
Schutzgut i. S. der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie beeinträch-
tigt.
Der Entwurf der Außenbereichssatzung „Folge“ liegt mit seiner 
Begründung vom 10. Oktober bis einschließlich 14. Novem-
ber 2022 in der Gemeindeverwaltung Leutersdorf, Sachsenstra-
ße 9, 02794 Leutersdorf, Zimmer 1 (Bauwesen) während folgen-
der Zeiten aus:
Dienstag 9:00 Uhr - 11:30 Uhr und 13:00 Uhr - 17:30 Uhr
Donnerstag 9:00 Uhr - 11:30 Uhr und 13:00 Uhr - 15:30 Uhr
Freitag 9:00 Uhr - 11:30 Uhr.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die Planungsunterlagen 
können während des o. g. Auslegungszeitraums auch im Internet 
auf dem Zentralen Landesportal Bauleitplanung des Freistaates 
Sachsen unter www.bauleitplanung.sachsen.de sowie auf dem 
Beteiligungsportal der Gemeinde Leutersdorf, https://mitden-
ken.sachsen.de/1031398 eingesehen werden. 
Während der öffentlichen Auslegung hat jedermann die Mög-
lichkeit, Einsicht in den Entwurf der Außenbereichssatzung 
„Folge“ zu nehmen und Stellungnahmen an die Gemeindever-
waltung Leutersdorf, Sachsenstraße 9, 02794 Leutersdorf zu 
senden oder während der oben genannten Zeiten zur Nieder-
schrift bei der Gemeindeverwaltung vorzubringen oder abzuge-
ben. Stellungnahmen, die nicht während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden, können bei der Beschlussfassung über die 
Außenbereichssatzung unberücksichtigt bleiben (§ 3 Absatz 2 
Satz 2 Halbsatz 2 BauGB).
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage § 3 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-Grundverordnung und 
des Sächsischen Datenschutzgesetzes. Geben Sie Ihre Stellung-
nahmen ohne Absenderangaben ab, erhalten Sie keine Mittei-

lung über das Ergebnis der Prüfung Ihrer Stellungnahme. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie bitte der „Information über 
die Datenverarbeitung im Bereich des Bauleitplanverfahrens“, 
die ebenfalls mit ausliegt.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) zur Einleitung einer Nor-
menkontrolle unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.

Leutersdorf, den 30.08.2022
                                             
 

Scholze, Bürgermeister

Gemeinde Leutersdorf

Öffentliche Auslegung 
Vorentwurf des Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Solarpark Leuters-
dorf Spitzkunnersdorfer Straße“
Mit Beschluss-Nr. 52/09/22 vom 19.09.2022 hat der Gemeinderat 
Leutersdorf den Vorentwurf des Bebauungsplanes „Sonder-
gebiet Solarpark Leutersdorf, Spitzkunnersdorfer Straße“, 
in der Fassung vom 18.08.2022, bestehend aus:
- dem Teil A - Planzeichnung 
- der Begründung
- der Vorhabenbeschreibung
- der Ausgleichsbilanzierung und landschaftspflegerischen Be- 
  gleitmaßnahmen
gebilligt.
Der Vorentwurf wird entsprechend § 3 Abs.1 BauGB im Zeit-
raum 

vom 10. Oktober bis einschließlich 14. November 2022

im Zimmer 1 (Bauwesen) der Gemeindeverwaltung Leuters-
dorf, Sachsenstraße 9, während der allgemeinen Öffnungszeiten 

Dienstag  von 9:00 bis 11:30 und 13:00 bis 17:30 Uhr
Donnerstag von 9:00 bis 11:30 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag  von 9:00 bis 11:30 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt und über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen 
Auswirkungen unterrichten. 
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Hin-
weise zu den allgemeinen Zielen und Zwecken vorgebracht wer-
den. Der Geltungsbereich ist auf der beigefügten Übersichtskar-
te eingetragen.
Parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt ent-
sprechend § 4 Abs.1 BauGB die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, auch im Hinblick auf 
den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs.4 BauGB.
Zusätzlich sind gemäß § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB der Inhalt 
dieser Bekanntmachung und die Unterlagen auf der Homepage 
der Gemeinde Leutersdorf unter https://www.leutersdorf.de ein-
sehbar, sowie im Zentralen Internetportal des Landes Sachsen 
unter https://mitdenken.sachsen.de/1031322 mit der Möglichkeit 
der Abgabe einer Stellungnahme. 


